
A1-Ä2 Antrag auf Änderung der Satzung – Öffentliche Vorstandssitzung

Antragsteller*in: Tobias Törber, Natalie Cramme-Hill

Änderungsantrag zu A1

Es wird beantragt den aktuellen §8 Abs. (10). der Satzung des Kreisverbands Trier-Stadt von Bündnis 90/
Die Grünen wie folgend zu erweitern:

Der Vorstand und der geschäftsführende Vorstand sind jeweils beschlussfähig, wenn jeweils mehr als
die Hälfte der amtierenden Mitglieder anwesend ist.

Die Sitzungen des Vorstands sind grundsätzlich öffentlich. Auf Beschluss des Vorstands kann die
Öffentlichkeit auf Mitglieder des Bundes-, Landes- bzw. Kreisverbandes eingeschränkt werden.

Ein nicht öffentlicher Teil der Sitzung kann einberufen werden, wenn ein Tagesordnungspunkt das
Bekanntwerden von Informationen personenbezogener Daten offenbaren würde.

Nicht-öffentliche Tagesordungspunkte sowie deren Beschlüsse sind zur Wahrung der Transparenz in
einem einsehbaren Protokoll festzuhalten. Die berechtigten Interessen Dritter sind dabei zu wahren.

Begründung

Im Wesentlichen wie im Ursprungsantrag, nur erweitert um den Änderungsantrag und die
Grundsätzlichkeit öffentlicher Sitzungen.
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